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Sondernutzung 

Die Erlaubnis des zuständigen Trägers der Straßenbaulast O liegt vor O ist nicht erforderlich 

O liegt noch nicht vor O liegt nicht vor 

  

  

    

  

  

      
O (ggf. weitere Erklärung)       
Ergänzungen 
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Erklärung: 
  

Ich/Wir übernehme/n die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen, deren Beleuchtung, sowie 

die Bedienung einer eventuell notwendigen Signalanlage. Verkehrsunfälle, die in ursächlichem Zusammenhang mit diesen 

Maßnahmen stehen, gehen in voller Höhe zu meinen /unseren Lasten. Die Haftpflicht gegenüber dem Träger der 

Straßenbaulast geht in diesen Fällen auf mich/uns über. Ich/Wir trage/n die Kosten dieser Maßnahme. 
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Unters           

 



Verkehrszeichenplan 

Querabsperrung 
im Bereich der Parkplatzzufahrten 
durch Absperrschrankengitter mit 
mind. fünf einseitigen roten 
Warnleuchten und Z 250 StVO 
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Querabsperrung 
im Bereich der Parkplatzzufahrten 
durch Absperrschrankengitter mit 
mind. fünf einseitigen roten 
Warnleuchten und Z 250 StVO 
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